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Schneeglöckchen, Märzenbe-
cher und Goldsterne – Jahr-
gang 2021 haben geblüht, 
sind dabei die in den Blättern 
gewonnenen Nährstoffe in 
den im Erdreich versteckten 
Zwiebeln einzulagern, Vor-
aussetzung für ein Erscheinen 
im nächsten Jahr. Jetzt ist die 
Zeit, wo Knospen sich öffnen. 
Bei einigen Pflanzen sind es 
zuerst die Blütenknospen, so 
wie bei dem Schwarzdorn 
oder der Schlehe (Prunus 
spinosa). (Abb. Schlehenge-
büsch) Sie ist ein Vertreter der 
Rosengewächse, einer sehr 
großen Pflanzenfamilie. Neben 
diesen gibt es auch noch wei-
tere, darunter die Familie der 
Doldenblütengewächse. Viele 
Arten dieser Pflanzenfamilien 

sind Nahrungslieferanten für 
eine große Anzahl von Tieren, 
aber auch für uns Menschen. 
Wenden wir uns heute einmal 
den Schmetterlingen zu. Lei-
der vermisse ich sie in den 
letzten Jahren immer mehr, 
besonders die Vielfalt betref-
fend. Aber warum? Wir wis-
sen, dass sie eine Metamor-
phose durchleben. Aus einem 
Ei entwickelt sich eine Raupe, 

die sich dann verpuppt und 
aus der der Schmetterling 
schlüpft. Diese Verwandlung 
kann leider in verschiedenen 
Stadien zum Stocken kom-
men und damit das Endergeb-
nis beeinflussen. In den ver-
gangenen Jahren lief es also 
nicht überall zu ihren Gunsten. 
Zwei Edelfalter seien hier ein-
mal vorgestellt. (Abb. Segelfal-
ter) Ersterer ist südlich der Al-

pen verbreitet. Ich sah ihn auf 
der griechischen Insel Korfu 
(2003), aber auch an der Leck-
witzer Schanze schweben. 
Im Süden kann es zwischen 
Februar und September drei 
Generationen geben, bei uns, 
nur an milden Stellen eine.
(1) Er überwintert als Puppe, 
seine Raupen fressen gern an 
Weichselkirschen, Felsenbir-
nen und an jungen Schlehen 
die Blätter. Nachdem Zitro-
nenfalter und Tagpfauenauge 
als Falter überwinterten und 
bei uns im Frühjahr zuerst zu 
sehen sind, zählen Schwal-
benschwanz und Aurorafalter 
auch noch als Frühlingsbo-
ten. Sie überwintern als Pup-
pe. Die farbigen Raupen des 
Schwalbenschwanzes konnte 

ich vor Jahren, als ich noch 
Möhren im Garten anbaute, an 
diesen fressend antreffen. Sie 
bevorzugen auch auf Wiesen 
die Wilde Möhre oder Dolden-
blütengewächse, wie Dill und 
Fenchel. Diese beiden Edelfal-
ter sind Kostbarkeiten unserer 
heimischen Fauna. Sorgen 
Sie durch Erhaltung  bzw. Er-
höhung der biologischen Viel-
falt im unmittelbaren Umfeld 
dafür, dass es nicht zu einem 
weiteren Rückgang dieser 
Schmetterlingspopulationen 
kommt! 
 Tilo Jobst
Quellen:
(1)  T. Ruckstuhl    Naturführer 

„Schmetterlinge und Rau-
pen“ 1994

(2)  Bilder vom Autor

Werden Sie das neue Gesicht 
des einzigartigen Sachsen-
weines! Wir suchen ab sofort 
Weinbotschafterinnen für das 
nächste Amtsjahr von August 
2021 bis August 2022. Be-
werbungsschluss ist der 30. 
Juni 2021  
Das Amt der Sächsischen 
Weinhoheit (das Trio besteht 
aus einer Weinkönigin und 
zwei Weinprinzessinnen) 
zählt zu den schönsten Eh-
renämtern der Welt. Es bietet 
einen facettenreichen Ein-
blick in die Weinwelt und bie-
tet unvergessliche Erlebnis-
se am laufenden Band. Hier 
geht es um Freude verbreiten 
und haben, Weinfachwissen 
erweitern, Kontakte in der 
Weinwelt, der Politik und 
Wirtschaft knüpfen. Zudem 
gilt es viele Freundschaf-
ten zu gewinnen, Heraus-

forderungen zu bewältigen, 
Kommunikationsvermögen 
zu erhöhen, Selbstbewusst-
sein zu steigern, zu reisen 
und den eigenen Horizont 
zu erweitern… All dies und 
mehr bietet das Ehrenamt als 
Sächsische Weinhoheit! Zu 
den „Regierungsaufgaben“ 
gehören u.a. vielfältige Re-
präsentationsaufgaben mit 
mehr als 100 Terminen pro 
Jahr. Beispielsweise sind die 
Eröffnungen von Weinfesten, 
der Besuch von nationalen 
und internationalen Messen, 
Bällen, Weinverkostungen 
sowie das Führen von Ge-
sprächen mit Vertretern von 
Presse, Rundfunk und Fern-
sehen von hoher Bedeutung. 
Die Position der Sächsischen 
Weinkönigin ist ein Ehren-
amt, welches vom Büro des 
Weinbauverbandes Sachsen 

koordiniert, begleitet und un-
terstützt wird. Dazu kommen 
zahlreiche Sponsoren, die die 
Weinhoheiten mit Sachleis-
tungen, wie z.B. ein eigenes 
Dienstauto mit Tankkarte für 
die Weinkönigin, Krone mit 
Collier, Kelch aus Bleikris-
tall, Styling, Anlass-gerechter 
Kleidung, kulinarische Ge-
nüsse und vielem mehr aus-
statten und damit deutlich 
fördern.

pro natura ElbE-rödEr e.V.

Weitere Frühlingsboten

Abb. Schlehengebüsch Abb. Segelfalter

WEinbauVErband SachSEn e.V.

Bewerbung zur Wahl 2021/2022 ins Ehrenamt 
als 33. Sächsische Weinhoheit

Weitere Information erhal-
ten Sie unter: www.wein-
bauverband-sachsen.
de/bewerbung-zur-wahl/ 
sowie beim Weinbau-
verband Sachsen e.V., 
Dresdner Str. 7, 01662 
Meißen, Tel.: 03521-
76 35 30, Fax: 03521-
763544, info@weinbau-
verband-sachsen.de



NÜNCHRITZER Neueste NACHRICHTEN 05. Mai 2021Seite  2

AMTSBLATT DER GEMEINDE NÜNCHRITZ AMTSBLATT DER GEMEINDE NÜNCHRITZ

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Sprechtag:  27.05.2021, 18.00 – 19.00 Uhr
Ort:  Dorfplatz 1, 01612 Nünchritz
Tel.-Nr. Gemeindeverwaltung:  035265 / 50018

Sprechzeiten des Friedensrichters
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Beschluss Nr. R 12/21
Annahme von Spenden
Beschluss Nr. R 13/21
1. Der Auftrag für die Bauleistungen zur Instandsetzung des 

Ortsverbindungsweges von Neuseußlitz bis Goltzscha wird 
an die TS Bau GmbH aus Glaubitz mit einer Auftragssumme 
in Höhe von 18.915,05 € (brutto) erteilt.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, auf der Grundlage des 
Kostenangebotes vom 24.03.2021 den Auftrag zur Durch-
führung der Bauleistungen zu erteilen.

Beschluss Nr. R 14/21
1. Mit den Planungsleistungen einschließlich Entwurfsver-

messung für den grundhaften Ausbau der Querstraße im 
Abschnitt zwischen Ernst-Thälmann-Straße und Karl-Marx-
Straße in Nünchritz wird an das Ingenieurbüro GPV GmbH 
mit einer Auftragssumme in Höhe von 12.899,53 € (brutto) 
beauftragt.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, auf der Grundlage des 
Honorarangebotes vom 12.02.2021 den Honorarvertrag mit 
dem Ingenieurbüro GPV GmbH abzuschließen.

Beschluss Nr. R 15/21
Gemeindewahlausschuss Nünchritz für die Bürgermeisterwahl 
in Nünchritz am 26.09.2021 sowie den eventuell erforderlich 
werdenden 2. Wahlgang: 

Beschlüsse des Gemeinderates 
vom 26.04.2021

Vorsitzender Göran Gust Stellvertreter Ulrich 
Matthees

Beisitzer Sebastian 
Reichel

Stellvertreter Hans-Jürgen 
Linke

Beisitzer Christine 
Klinke

Stellvertreter Ullrich Gierig

Beisitzer Tina 
Cimander

Stellvertreter Tilo Hirsch

Beisitzer Otmar Gehre

Die Bundesregierung und 
die Regierungschefs der 
Bundesländer haben die 
Fortführung der Maßnahmen 
zur Beschränkung von sozi-
alen Kontakten im öffentli-
chen Bereich angesichts der 
Corona-Epidemie beschlos-
sen. Unter anderem haben 
diese Beschränkungen auch 
Auswirkungen auf die Arbeit 
der Meldebehörden und das 
Verhalten der Bürgerinnen 
und Bürger in Bezug auf 
melderechtliche Obliegen-
heiten. Im Zuge der aktuel-
len Pandemiebekämpfung 
werden in den Meldebe-
hörden lageangepasst Lö-
sungen verfolgt, die eine 
Reduzierung von Bürgerkon-
takten zum Ziel haben, aber 
gleichzeitig den Zugang zu 
staatlichen Leistungen des 
Meldewesens für zwingend 
dringliche erforderliche Be-
dürfnisse ermöglichen. Die 
Umsetzung dieser organi-
satorischen Maßnahmen lie-
gen in der Organisationsho-
heit der Kommunen unter 
Berücksichtigung von lage-
bezogenen Vorgaben des 
Landes. Die in den letzten 
Wochen von vielen Bürgern 
herangetragenen Fragen zu 
einem aktuellen der Lage 
entsprechenden Vorgehen 
bei Beantragung von Füh-
rungszeugnissen, Melde- 
und Aufenthaltsbescheini-
gungen, Bestätigungen für 
Elterngeldanträge sowie die 
Herausgabe der Steuer- ID- 
Nummern, nehmen wir zum 
Anlass, über die derzeit ge-

setzlichen Verfahrungsmög-
lichkeiten zu informieren. Im 
Falle der Beantragung von 
Führungszeugnissen sieht § 
30 Absatz 2 des Bundeszen-
tralregistergesetzes (BZRG) 
vor, dass eine schriftliche 
Antragstellung zulässig ist, 
sofern die Antragstellen-
den nicht persönlich bei der 
Meldebehörde vorsprechen 
können. Anträge per E-Mail 
sind aus datenschutzrecht-
lichen Gründen unzulässig 
und werden nicht bearbei-
tet. Ein formloser, schriftli-
cher Antrag ist grundsätzlich 
mit Originalunterschrift der 
antragstellenden Person zu 
versehen. Zur Identitäts-
prüfung ist eine beidseitige 
Kopie des Personalauswei-
ses oder Reisepasses bei-
zufügen. Nach Prüfung auf 
Vollständig- und Richtigkeit 
der vorliegenden Unterlagen 
werden die entsprechenden 
Angaben des Bürgers auf 
elektronischen Weg an das 
Bundeszentralregister über-
sandt. Die Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 13,00 € 
wird per Rechnungslegung 
erhoben.

Was wird benötigt?
•	 Einfaches	 Führungszeug-

nis: Antrag mit Unter-
schrift,

 Kopie gültiger Personal-
ausweis/Reisepass

•	 Behördliches	 Führungs-
zeugnis

 Belegart 0: 
 Antrag mit Unterschrift,
 Kopie des Schreibens der 

jeweiligen Behörde mit 
Verwendungszweck, Ko-
pie gültiger Personalaus-
weis/Reisepass

•		Erweitertes	 Führungs-
zeugnis: Antrag mit Un-
terschrift, Kopie Nachweis 
des Arbeitgebers gemäß § 
30 a Absatz 1 BZRG über 
die Notwendigkeit eines 
Führungszeugnisses, Ko-
pie gültiger Personalaus-
weis/Reisepass

Weiterführende Informati-
onen erhalten Sie auf der 
Internetseite des Bundes-
amtes für Justiz www.bun-
desjustizamt.de. 

Entsprechend der derzeiti-
gen Situation können eben-
so folgende Bescheinigun-
gen per Briefkasteneinwurf 
oder postalisch bei der 
Pass- und Meldebehörde 
beantragt werden: Meldebe-
scheinigungen (Fahrzeugzu-
lassungen, Widererlangung 
Führerschein, Rentenange-
legenheiten e.c.), Aufent-
haltsbescheinigungen (Ehe-
schließungen, Adoptionen 
e.c.),
Bestätigungen für El-
terngeldanträge (Geburt) 
Nachweiserbringung der 
Steuer-ID ( R e n t e n -
angelegenheiten, Bank-Le-
gimitationen)

In jedem Fall ist auch hier 
ein schriftlicher Antrag mit 
Originalunterschrift sowie 
die Kopie eines gültigen Do-
kumentes erforderlich.

Nünchritz
Testzentrum Pflegedienst 
Steuer GmbH, 
Glaubitzer Straße 23
Di, Do 08.15 – 15.30 Uhr 

Elb-Apotheke Nünchritz, 
Meißner Str. 25
Nur mit Anmeldung: 
035265/ 54355
Mo, Mi, Do 09.00 – 11.00 
Uhr 

Im Landkreis Meißen bieten 
folgende Einrichtungen 

kostenlose Schnelltests auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus an

Wichtige Information der Pass- und Meldebehörde
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Im Gebiet der Gemeinde Nünchritz treten seit 
geraumer Zeit vermehrt Verstöße der Hun-
dehalter beim Ausführen von ihrer Vierbei-
ner auf. Insbesondere ist festzustellen, dass 
Hunde ihre Notdurft auch auf Spielplätzen u. 
a. öffentlichen Flächen hinterlassen. Für die 
Gemeinschaft stellt dies eine Verletzung der 
Empfindungen und hygienischen Grundsätze 
dar. Darüber hinaus widerspricht der Sach-
verhalt ebenso den Bestimmungen der Poli-
zeiverordnung der Gemeinde Nünchritz und 
kann als Ordnungswidrigkeit mit einem Ord-
nungsgeld geahndet werden. Der § 5 dieser 
Polizeiverordnung führt eindeutig aus, dass 
solche Verunreinigungen durch die Tierhalter 
unverzüglich zu beseitigen sind.  Bitte treffen 
Sie in Zukunft bei Hundeausführungen ent-
sprechende Vorsorge (Tüte, Behältnis).

§ 5 Verunreinigung durch Tiere
(1) Den Haltern und Führern von Tieren ist es 
untersagt, die Flächen i. S. v. § 2, die regelmä-
ßig von Menschen genutzt werden, durch ihre 

Tiere verunreinigen zu lassen. 
(2) Der Tierhalter bzw. -führer hat sein Tier von 
öffentlichen Kinderspielplätzen fernzuhalten.
(3) Die entgegen Abs. 1 und 2 durch Tiere 
verursachten Verunreinigungen sind von den 
jeweiligen Tierführern unverzüglich zu besei-
tigen.

BEKANNTMACHUNGEN
Verkehrseinschränkungen im 

Gemeindegebiet

Bürgerinformation
Das Rathaus Nünchritz ist weiterhin besetzt aber für den 
öffentlichen Besucherverkehr geschlossen. In dringenden 
Ausnahmefällen können Sie sich telefonisch in den jewei-
ligen Sekretariaten:
Hauptamt:  035265 / 500 11
Bauamt:  035265 / 500 36
Kämmerei:  035265 / 500 34
oder an der Türsprechanlage anmelden oder im Vorfeld 
einen Termin vereinbaren. Wir bitten Sie aber, vorrangig 
die Kontaktmöglichkeiten über Telefon und E-Mail: post@
nuenchritz.de zu nutzen oder Ihre Anliegen schriftlich per 
Post bzw. durch Einwurf in den Briefkasten zu übersen-
den. Dringend erforderliche Leistungen zum Pass- und 
Meldewesen werden grundsätzlich nur nach terminli-
cher Voranmeldung angeboten. Die Terminvereinbarung 
mit den Mitarbeiterinnen der Meldestelle ist unter der 
Tel.-Nr. 035265 / 500-17 oder per E-Mail: meldeamt@
nuenchritz.de möglich. Auf der Internetseite: www.nu-
enchritz.de der Gemeinde Nünchritz sind diese Informati-
onen ebenfalls abrufbar. Bürgerinnen und Bürger müssen 
beim Betreten des Verwaltungsgebäudes zwingend eine 
Mund-Nase-Bedeckung tragen. Außerdem muss vor der 
Wahrnehmung eines Termins das Formular „Aufnahme 
personenbezogener Daten aufgrund der Corona-Pande-
mie“ ausgefüllt werden, um bei Bedarf die Infektionsket-
te durch das zuständige Gesundheitsamt nachvollziehen 
zu können. Zu beachten sind auch die Informationen vor 
dem Eingang.

Am 14. Mai 2021 bleibt das Rathaus Nünchritz kom-
plett geschlossen. Eine Terminvereinbarung ist für die-
sen Tag nicht möglich.

Die aktuellen Informationen sowie Gesetze, Ver-
ordnungen und Allgemeinverfügungen zur Coro-
na-Pandemie, erhalten Sie u.a. auf folgenden Inter-
netseiten:

• www.coronavirus.sachsen.de
• www.ssg-sachsen.de
• www.kreis-meissen.org/15946.html

Seußlitzer Straße - Merschwitz
•		Abschnitt:	Haus	Nr.	52	-	95
•		Gesamtsperrung	 –	 voraussichtlich	 bis	 21.05.2021	 auf-

grund Neuverlegung Trinkwasser- leitung

Karl-Liebknecht-Ring - Nünchritz
•		Abschnitt:	Haus	Nr.	4	-	15
•		halbseitige	 Sperrung	 –	 voraussichtlich	 bis	 07.05.2021	

aufgrund Neuverlegung Trinkwasserleitung

Zufahrt Friedhof Nünchritz
•		Gesamtsperrung	(Gewährleistung	Zugang	für	Fußgänger/

Fahrrad, Notzuwegung über Wiesentorstraße) – voraus-
sichtlich ab Mitte/Ende Mai 2021 im Zuge der Baumaß-
nahe der Deutschen Bahn AG, weiterführende Informatio-
nen werden im nächsten Amtsblatt veröffentlicht

Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Beachtung.

Verunreinigungen durch Hunde 

Die im Rahmen der Protest-
aktion zur Schließung der Kin-
dertagesstätten und Schulen 
vom 19. – 21.03.2021 vor 
dem Rathaus Nünchritz ab-
gelagerten Sachgegenstän-
de stehen ab Dienstag, dem 
11.05.2021 13.00 Uhr, am 
Rathaus Nünchritz (Carport 
Rückseite) zur Abholung für die Eigentümer bereit. Aus-

gewählte Plakate aber auch 
sachliche Dinge werden 
nach Ablauf der Abholfrist 
dem Museum für eine spä-
tere Ausstellung übergeben.
Die übrigen Gegenstände, 
die bis zum 12.05.2021, 8.00 
Uhr, nicht abgeholt worden, 
werden einer sachgerechten 
Entsorgung zugeführt.

Abholung der Sachgegenstände
 

Innovative Projektvorschlä-
ge zur Sicherung des Fach-
kräftebedarfs im Landkreis 
gesucht Zur regionalen Um-
setzung der „Richtlinie zur 
Fachkräftesicherung im Frei-
staat Sachsen“ des Säch-
sischen Staatsministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr wurde die Fachkräf-
teallianz Meißen gegründet. 
Die Allianz dient der themen-
bezogenen Bündelung der 
Kräfte sowie grundlegenden 
Ausrichtung und Abstim-
mung verschiedener Aktivitä-
ten zur Fachkräftesicherung 
im Landkreis Meißen. Zur 
regionalen Fachkräfteallianz 
im Landkreis Meißen gehö-
ren das kommunale Job-

center, die Wirtschaftsförde-
rung Region Meißen (WRM) 
GmbH, die Industrie- und 
Handelskammer Dresden, 
die Agentur für Arbeit Riesa, 
die Kreishandwerkerschaft 
Region Meißen, die Hand-
werkskammer Dresden, Ver-
treter der großen Kreisstädte 
Coswig und Großenhain, die 
Sächsische Bildungsagentur 
Regionalstelle Dresden, der 
Deutsche Gewerkschafts-
bund Regionalgeschäfts-
stelle Dresden-Oberes Elbtal 
und die Ausländerbeauftrag-
te des Landkreises Meißen.
Im Rahmen der Richtlinie 
erhält die Fachkräfteallianz 
Meißen ein jährliches Regi-
onalbudget. Damit können 

Projekte, die zur Gewinnung 
und Sicherung von Fach-
kräften im Landkreis Meißen 
beitragen und dem Hand-
lungskonzept der Fachkräf-
teallianz entsprechen, bean-
tragt und bei Genehmigung 
durch die Fachkräfteallianz 
zur Förderung bei der Säch-
sischen Aufbaubank einge-
reicht werden. 
Detaillierte Informationen 
für Antragsteller finden In-
teressierte auf der Internet-
seite www.kreis-meissen.
org/12585.html und bei 
Anne Fischer, Sachbearbei-
terin regionale Fachkräfteal-
lianz Meißen (Tel.: 03521/  
725-4658, Sitz: Riesa, Ru-
dolf-Breitscheid-Straße 35).

Projektaufruf der regionalen Fachkräfteallianz
 Meißen im Jahr 2021
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Polizei:...............................................................................110
Polizeirevier Riesa:...........................................03525 / 710-0
Abwasser:......................................................03525 / 5034-0
Kostenfreies Servicetelefon:...........................0800 / 6686868
(außerhalb der Betriebszeiten des AZV Elbe-Floßkanal)

Restabfall:  17.05.2021
Bioabfall:  06.05.2021 // 14.05.2021 
Papier:  29.05.2021
Gelbe Tonne: 10.05.2021

MüLL NICHT VERGESSEN!
Entsorgungstermine für alle Nünchritzer Ortsteile

Montag – Donnerstag  05.30 – 19.00 Uhr 
Freitag  05.30 – 20.00 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertag 
9.30 – 12.00 Uhr und 12.30 – 20.00 Uhr 

Fährzeiten Diesbar-Seußlitz – Niederlommatzsch
Sommerfahrplan März – Oktober

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Remondis unter der Telefonnummer: 03525 / 529210
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08.05.2021 – 09.05.2021
Evelyn Buhrig-Seyffert
Meißner Straße 25
01612 Nünchritz
Tel.: 035265/ 56589
13.05.2021 – 14.05.2021
Dr. med. Thomas Reiche
Goltzschaer Straße 4
01612 Nünchritz
Tel.: 035267/ 50762

INFORMATIONEN

Kameraden wappnen sich 
für Brandeinsatz unter 
Atemschutz. Am 17. April 
2021 nutzten die Kamera-
den der OFW Nünchritz ihr 
verdientes Wochenende für 
die jährliche Atemschutz-
ausbildung in Zusammen-
arbeit mit der Wacker Che-
mie AG, selbstverständlich 
unter Einhaltung der Coro-
na-Schutzbestimmungen. 
Nach erfolgter theoretischer 

Unterweisung zur Funkti-
onsweise und Handhabung 
der Atemschutzgeräte galt 
es, unter schwerem Atem-
schutz versteckte simulier-
te Glutnester mit Hilfe einer 
Wärmebildkamera in einem 
unbekannten Objekt zu fin-
den und abzulöschen. Die 
Aufgabe wurde durch die 
künstlich hergestellte Dun-
kelheit im Gebäude und die 
Verteilung der Glutnester 

über vier Etagen erschwert. 
Alle Trupps konnten diese 
Aufgabe jedoch erfolgreich 
bewältigen. Die aufgetre-
tenen kleineren Unsicher-
heiten beim Umgang mit 
der Wärmebildkamera und 
dem taktischen Vorgehen in 
dunklen, unbekannten Räu-
men werteten die Kamera-
den direkt im Anschluss an 
die Übung vor Ort aus.

Zahnärztliche Bereitschaftsdienste

Öffnungszeiten: 

Montag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch  14.00 – 18.00 Uhr
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr

Christine Richter
Beratungsstellenleiterin
zertifiziert nach DIN77700 

Glaubitzer Straße 16, 01612 Nünchritz

 035265/ 644944
e-mail: Christine.Richter@vlh.de

Im jetzt fertiggestellten Be-
ratungswegweiser „RÖDER-
NAVI“ sind für die Region 
Gröditz bis Großenhain alle 
bestehenden Unterstüt-
zungsangebote, Anlauf-
stellen und Institutionen 
für Jugendliche und junge 
Erwachsene in einem Heft 
aufgelistet. Enthalten sind 
u.a. Übersichten zu Ämtern 
und Behörden, Sport-, Kul-
tur- und Jugendvereinen, 
aber auch zu Ärztinnen und 
Ärzten in der Region. Das 
RÖDERNAVI unterstützt da-
mit Jugendliche und junge 
Erwachsene, in den Städten 
und Gemeinden Großenhain, 
Priestewitz, Ebersbach, 
Lampertswalde, Thiendorf, 
Schönfeld, Gröditz, Rö-
deraue und Wülknitz, den 
zuständigen Ansprechpart-
ner für Fragen, Anliegen und 
persönliche Herausforderun-
gen zu finden. Druck- und 
Onlinevariante wurden von 

der Großen Kreisstadt Gro-
ßenhain herausgegeben und 
mit LEADER-Mitteln der Re-
gion Elbe-Röder-Dreieck un-
terstützt. An der Erarbeitung 
waren die Mobile Jugend-
arbeit Großenhain & Pries-
tewitz, das Kreisjugendamt, 
das Gesundheitsamt, das 
Jobcenter des Landkreises 
Meißen, das Diakonische 
Werk Meißen gGmbH, die 
Outlaw gGmbH und der 
Sprungbrett e.V. bzw. weite-
re Mitglieder der Planungs-
raumrunde Großenhain-Grö-
ditz beteiligt. 
Erhältlich ist das gedruckte 
„RÖDERNAVI – Beratungs-
wegweiser Röderland“ bei 
den am Projekt beteiligten 
Institutionen, Städten und 

Gemeinden sowie den Trä-
gern von sozialen Projekten 
und deren Einrichtungen in 
der Region Großenhain bis 
Gröditz. Auf www.röder-navi.
de gibt es die Online-Vari-
ante des Beratungswegwei-
sers, sortiert nach Themen-
feldern und ausgestattet mit 
einer Suchfunktion, Kontakt-
daten und den Standorten 
auf einer Karte – optimiert für 
Browser und Smartphone.

Beratungswegweiser RÖDERNAVI 
informiert Jugendliche

FrEiWilligE FEuErWEhr nünchritz - ortSFEuErWEhr nünchritz

Kameraden wappnen sich für Brandeinsatz 
unter Atemschutz 
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KIRCHENNACHRICHTEN
Alle geplanten Veranstaltungen und Termine finden unter Beachtung der jeweils gültigen 
Corona-Regeln statt! Bitte informieren Sie sich ggf. bei den Leitern oder im Pfarramt, ob 
die Termine stattfinden. Alle Termine für Kreise und Gruppen veröffentlichen wir unter Vor-
behalt. Männerkreise, Musikalische Kreise, Seniorenkreise, Christenlehre, Kurrende, Junge 
Gemeinde, Kinder- und Vorschulkreise finden zur Zeit nicht statt!

Wir sind für Sie jederzeit zu erreichen, rufen sie uns an,
wenn unsere Dienste benötigt werden. Nach Absprache 
kommen wir auch zu Ihnen nach Hause.

Nur Fachbetriebe 
führen dieses Zeichen

Glaubitz, Bahnhofstraße 79

Inhaber: Jörg Wagenhaus

Tag & Nacht Tel. (03 52 65) 5 68 34
Gröditz, Marktstraße 33 (Ecke Repp. Str.)
Tag & Nacht Tel. (03 52 6 3) 31 2 4 0

Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH
Meißen

Krematorium Durchwahl                                
Nossen
Weinböhla
Großenhain
Riesa
Radebeul

Krematorium                       

Hauskreis Glaubitz: 
nach Aufhebung des Lock-
downs montags, 19.30 Uhr, 
Infos bei G. Schönfelder und 
J. Broschwitz, 
Tel. 035265/ 54238
Konfirmanden: 
Konfi-Aktiv-Tage: 13.05. – 
16.05.2021 ganztags. Beginn 
13.5.2021, 10.00 Uhr mit 
Himmelfahrtsgottesdienst im 
Glaubitzer Wald
Freitag, 21.05.2021
17.30 Uhr Stellprobe in Glau-
bitz (bitte festliche Schuhe 
mitbringen)

19.00 Uhr, Erstabendmahl 
der Konfirmanden, mit Eltern 
und Paten in der Kirche Glau-
bitz
Junge Gemeinde:  
freitags, 19.00 Uhr, vorläufig 
in der Kirche, Infos bei Uta 
Kühn, Tel. 0173/ 3671107 
oder Thomas Deffke
Christenlehre:  
Ab dem Zeitpunkt, wenn wir 
uns wieder treffen dürfen, 
startet auch wieder die Chris-
tenlehre. in Glaubitz: mitt-
wochs, 16.30 –17.30 Uhr, im 
Gemeindehaus, Kirchgasse 5

KirchgEmEindE glaubitz

Angebote für Jung und Alt

Begegnungsstätte Nünchritz Glaubitzer Str. 20 

Anzeigen
Hotline

035265/ 
689713

Wir danken allen, die sich beim Tod meiner lieben Frau und unserer 
Mutter und Oma in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und 
ihre Anteilnahme auf  vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

In liebevoller Errinnerung
Ihr Ehemann Hans Dieter, ihr Sohn Maik mit Familie
ihre Schwester Edeltraud mit Familie, ihr Bruder Mario

Manchmal bist Du in unseren Träumen, oft in unseren Gedanken. 
Du bist immer in unserer Mitte und für ewig in unseren Herzen.

Danksagung

Adelheid Zscheile

Gebetskreis: 
wöchentlich montags, Pred. 
Seifert 10.00 – 11.00 Uhr bei 
Pred. Seifert, Am Südhang 3, 
Nünchritz
Gesprächsabend: 
Dienstag, 18.05.2021, 19.30 
Uhr, Irene Riedel, Nünchritz 
„Vorsorgevollmacht“
Basteltreff: 

Montag, 10.05.2021, Fr. 
Schneider, 19.00 Uhr
Bibelgespräch: 
Dienstag, 11.05.2021, Pfr. 
Scheiter / Pred. Seifert, 19.00 
Uhr
Frühstückstreff:  
wenn möglich wöchentlich 
donnerstags, Frau Azendorf, 
9.30 – 11.00 Uhr

Teezeit: 
Freitag, 7.05.2021, Fr Schnei-
der, 17.00 Uhr
Spielenachmittag: 
Freitag, 28.05.2021, Fr. Rie-
del, 17.00 Uhr
Soziale Beratung: 
Um telefonische Anmeldung 
wird gebeten! Fr. Riedel, 
Tel.: 03525/ 734319

Ev. – Luth. 
Kirchgemeinde 
Glaubitz
Im Kirchspiel Zeithain
Kirchgasse 5 
01612 Glaubitz
Telefon: 035265 / 54271 
Fax: 035265 / 64214
E-Mail: kirche-glaubitz@gmx.de

Sonntag, 02.05.2021
(Kantate)
09.00 Uhr, Gottesdienst in 
Zschaiten, Pfr. Scheiter
10.00 Uhr, Gottesdienst für 
Familien in Glaubitz, Kinder-
gottesdienstteam
Sonntag, 09.05.2021 
(Rogate)
09.00 Uhr, Gottesdienst in 
Glaubitz, Pf. Scheiter

10.30 Uhr, Gottesdienst in 
Nünchritz, Pfr. Scheiter
Christi Himmelfahrt,  
13.05.2021
10.00 Uhr, Zentraler Gottes-
dienst im Glaubitzer Wald mit 
Posaunenchören, Pfr. Scheiter
Sonntag, 16.05.2021 
(Exaudi)
09.00 Uhr, Gottesdienst in 
Glaubitz, C. Wendisch

Monatsspruch Mai
Öffne deinen Mund für die Stummen, für das Recht aller Schwachen.  Sprüche 31,8

   Geschäftsführer: 
Ronald Schubert

Bahnhofstr. 32 · 01619 Zeithain ·  03525 / 77 99 555
 03525 / 77 99 550 · � info@pbtg.de · www.pbtg.de

 

Wir als ambulantes Pflegeteam unterstützen 
Sie zu Hause mit folgendem Leistungsspektrum:
 Pflege (z. B. Hilfe bei der Körperpflege)
 Behandlungspflege (z. B. Gabe von Medizin 
 und Insulin, Wund- und Kompressionsversorgung)
 Verhinderungspflege
 Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen
 Beratungsgespräche für Pflegende Angehörige 
 im Viertel- oder Halbjahresrhythmus

Wir beraten Sie gern vor Ort, ein Anruf genügt!


